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ZUM BEBAUÜNGS- UND anUnoaonunasPLAn DES
SONDERGEBIETES "HOLIDAY RK" DER GEMEINDE

liASSLOCH

Dle Aufstellung des Bebauungsplanes wurde vom Gemeinderat in der
Sitzung am 15.6.1977 beschlossen.

Der Entwurf des Bebauungsplanes mlt Begrtlndung und textlichen
Festsetzungen wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 17.211978
angenonunen .

Der Entwurf des Bebauungsplanes mlt Begründung. und textlichen Feat
setzungen hat in der Zelt vom 2o.3.1978 bls einschließlich 2o.4.1978
zur Eln8lchtnahme öffentlich auagelegen .

Dle öffentliche Auslegung wurde Im "Geschäftsanzelger" (Wochen-
zeitung ftlr Haßloch und Umgebung) am lo.3.1978 mlt dem Hlnwela
bekanntgemacht, daß Bedenken und Anregungen zu dem Bebauungsplan
während der Aualegungsfrlst bel der Gemeindeverwaltung vorgebracht
werden können .

Dle vorgenannte Wochenzeitung ist durch Satzung ala Veröffent-
llchungsorgan für amtliche Bekanntmachungen der Gemelndeverwal
tung bestimmt.

f'3 Während der Ausm.egungafrlst gingen keine Bedenken und Anregungen
eln

Der Bebauungsplan eln8chlleßllch der textlichen Festsetzungen
wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 6.7.1978 als Satzung
gemäß $ 1o BBauG be8chloasen.

Haßloch. den lo. August 1 978
Gemeindeverwaltung

Amtsplan (Flocken)
Btlrgermelster
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l.o Erforderlichkeit und Grundlagen der Planung

Städtebaulichen und landespflegerisches Erfordernis

l l

l l l Aus dem 1967 im Bereü.ch Bruchhof, Gewann Kandelgra-
ben an der L 529 im Außenbereich genehmigten Märchen
park hat sich in der Folgezeit der ''Holl.day-Park"
entwickelt, der si.ch mit seiner Parkanlage und den
dazu gehörigen baulichen Anlagen (Gebäude. flie-
gende Bauten, Rundgeschäfte, Bahnen u. ä.) sowie
Stellplätzen auf das Nachbargelände westlich der
L 529 erweitert hat. Mi.t der durch die tiberlassung
von weiterem Gelände durch die Gemeinde Haß-
loch ermöglichten und beabsichti.Sten Erweiterung
nach Westen erreicht der Holiday-Park eine
flächenmäßige Ausdehnung, di.e im Interesse
der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung
eine Bauleitplanung unter Berücksichtigung der
Sonderheiten eines Erholungs- und Freizeitparkes
erfordere. i.ch macht

1.1.2 Die landschaftliche Lage des Holl.day-Parks ver-
langt im Interesse der Landespflege außerdem die
gleichzeiti.ge Aufstellung eines Grünordnungsplanes
zur Erhaltung schutzwerter Bäume und Pflanzen.
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1.1.3 Die großen Besucherzahlen. des Holiday-Parkes er
fordern schließlich eine Sicherstellung sei.ner
Erschli.eßung durch ausreichend geplante Stell-
plätze sowie der Wasserversorgung wie -entsor-
gung .

Grundlagen der Planung sind das Bundesbaugesetz und
die Baunutzungsverordnung in i.bret jeweils neuesten
Fassung, das Landespflegegesetz für Rheinland-Pfalz
vom 14.6.1973, das Landesstraßengesetz für Rheinland-
Pfalz vom 15.2. 1963, der Regionalraumordnungsplan
Vorderpfalz und der Landschaftsplan für den Landkreis
Bad -Dürkheim .

l 2

2 . o Großräumige Lage

Haßloch hat bereits Bedeutung gefunden durch vie]fä].-
time Aktivitäten, wie Pferderennen, Motorradrennen,
Handballspiele. Überregionale Bedeutung erlangte es
durch den Holiday-Park. Nicht unmi.ttelbar an den Schnitt
punkten der Hauptentwicklungsachsen liegend (s. auch
"Regionaler Ëaumordnungsplan Vorderpfalz ") trifft man

dennoch mit der BAB Frankenthal-Speyer und der B 39
Neustadt-Speyer ei.ne gute Verkehrsanbindung an, die
durch die geplante Ostumgehung von Haßloch optimiert
wird

2 l



Die Verkehrsanbindung des Holiday-Parks selbst er-
folgt durch die L 529, der östlichen Grenze des Plan
gebiets .

Die Regt.onalplanung sieht es als Notwendigkeit an,
diese zusammenhängenden ''aktiven" Grünbereiche als
äkologi-sche Ausgleichs-Zonen für das Ballungsgebi.et
zu erhalten und zu fördern .

Bei der angesprochenen Landschaft handelt es sich um
Teile des Schwëmmkegelbereiches am Speyer-Bach mit
feuchten Wiesen und - für die Rheinebene selten - Misch--
waldflächen mit Eiche, Kiefer, Lärche als Hauptholzarten

2 2

Die Höhe über NN verläuft in West-Ost-Richtung von
ca. 14o m (Neustadt) mit fallender Tendenz zum

Rhein (Osten) bis ca. 9o m und hat im Bereich Haß-
loch eine mi.ttlere Höhe von lo9 m.

Di.e Niederschlagsmengen liegen um 5oo mm/mz. Grund-
wasserschwankungen sind gering bei relativ kontinuier
lichem Grundwasserstand .

2 3

Dle Hauptwindrichtung ist SW



3 . o Kleinräumi.ge Lage

Das Plangebiet umfaßt ca. 24,7 ha
l3

Es gliedert sich in den bestehenden Teil mit ca. 8,5 ha,
Erweiterungsteil mit ca. 7,6 ha, Parkplatzteil mit ca.
8,6 ha. F

Das Plangebiet wird begrenzt im
Osten durch die L 529 mit Anschluß an die B 39,
Süden durch den Kandelgraben bzw. Speyerbach mit ver
näßten Wiesen,
Westen durch den Waldweg Parzellen-Nr. 11844,
Norden durch den Waldweg Parzellen-Nr. 1224o1/2

3 2

Das angrenzende Gelände wird als landwirtschaftliches
Grünland nur noch zum Teil oder extensiv genutzt, wie

r'"'\ die extensiv forstwirtschaftlich genutzten Waldflächen
(s . Stellungnahme Forstdirektion)

Die Topographie zeigt hier eine leichte Neigung in
West-Ost-Richtung. Die mittlere Höhe liegt bei- lo9 m
üb. NN. Der sehr hohe Grundwasserstand bewegt sich
um lo7 üb. NN.

3 3
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4.o Ziel der Planung, Gestaltung und Einbildung, Ab
wägung der Belange

Ziel der Bauleitplanung ist, in Berücksichtigung der
besonderen baulichen Anlagen eines Erholungs- und
Freizeitparkes die für seinen Betrieb notwendigen
Gebäude (Wohn-, Verwaltungs- und Betriebsbauten) so-
wie die eigentlichen dem Parkzweck gewidmeten bau-
lichen Anlagen (gastronomische Betriebe, Freizeit-
und Unterhaltungsei.nrichtungen wie Theater, Wasser-
spieler Rundges.chäfte, erdgebundene Bahnen, Hochbahnen,
Ti.erpark) auszuweisen. Dem Landschaftsschutz-, aber
auch dem Parkcharakter entsprechen dle planungs-
rechtlichen Festsetzungen. Die überbaubaren Flächen
machen nur einen Prozentsatz der Gesamtfläche aus. Es
ist eine Grundflächenzahl bis o,3 festgesetzt. Wohn-
und Verwaltungsgebäude dürfen zwei Vollgeschosse
nicht überschreiten. Die Gebäudehöhe für die Freizeit-
und Unterhaltungseinrichtungen ist allgemein bis zu
lo m, für Theater bis zu 15 m und für Hochbahnen
und Rundgeschäfte bis zu 2o m (jeweils bezogen auf
natürliche Geländehöhe) festgelegt. .[m gesamten
Baugebi.et gilt offene Bauweise

4 l

r'3

Baumaterialien, Formen und Farbgebung der Bauten
werden auf den landwi.rtschaftlichen Charakter und
die technischen Notwendi.gkeiten abgestimmt



4.2. 1 Di.e Nutlzung des Erweiterungsgeländes soll be
wirken ,

den bestehenden Teil zu entzerren und entkernen,
indem dort betriebli.che Einri.chtungen z. T. aus-
gelagert werden und ei-ne auf Dauer existenzfähige
Ergänzung des Angebotes im Holiday-Park zu erhal-
ten

Damit ist es möglich, die anstehenden Belange
der Landespflege voll zu berücksichtigen, so-
wohl im bestehenden als auch im Erweiterungs-
te i. l

4.2.2 Das Geländeinnere wird großzügig durch folgen-
de Maßnahmen gegliedert, um den landschaftlichen
Charakter zu unterstreichen :

Erhalten, Ausbauen und Einbeziehen von vor-
handenen lebensfähigen Baum- und Gehölzbestän
den. Die im Bebauungsplan vorgesehenen Pflan-
zungen von Bäumen und Sträuchern sowie deren
Erhaltung sind Bindungen i. S. d. $ 9 BBauG
Abs. l Nr. 25, durchsetzbar nach $ 39 b Abs. 8
BBauG

Ausweisen zusammenhängender Grünflächen min
6o % der Gesamtfläche

Geländemodell i.erungen mi.t Begrünungen
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Der als erhaltenswert ausgewiesene Baumbestand Ist soweit wia
mög].ich bei der Bebauung zu schonen. Er ist nach forstwirtschaftlichen
Gesichtspunkten zu pflegen und zu fördern.
< Die Bauanträgci,>für Üle Hochbauten ësind urn Bine Grünplanung für
dla Freiflächen zu ergänzen , dina den vorhandenen Bestand und
Neupflanzungen auswel€11än.,,>

Z' Diese Grünplanung wird im Einvernehmen mitDdem zuständigen
Forstamt und('der unteren Landespflegobehörde Gegenstand des
Baugenehmlgungëverfahrens . "~)

/
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überbaubare Flächen im Wechsel mi.t größeren
Freiflächen (Spielen, Grün, Wasser) max
3o % der Gesamtf läche im Mittel

4.2. 3 Nach den pflanzensoziologischen Aufnahmen wi.rd
die Pflanzung der Kategorie "STIELEICHEN-HAIN-
BUCHEN- WALD" (QUERCO CARPINETUM) angehören.

Es werden verwendet

Vorwüchsige Gehölze als Pioniere, wle Wei.de,
Erle; Bäume, die bestandbildend werdend wie
Roteiche, Kiefer ;

Großgehölze, die ebenfalls bestandbildend wer-
den, wie Hainbuche, Ahorn, Vogelbeere;
Gehölze, di.e den Randabschluß bilden werden,
wie Pfaffenhütchen, Schneeball, Weide, Holunder,
Li.auster, Kirsche ;

im Intensivberei.ch mit Repräsentationscharakter
werden auch Kulturformen entsprechender Pflan-
zenarten verwendet

4.2.4 Die Parkeinfriedigung wi.rd bestehen aus einem Pf].anzen
streifen zwischen Grundstücksgrenze und Zaun,
einem Maschendrahtzaun und einer Schutzpflanzung
zwischen Zaun und innerer Baumgrenze. Dabei sind
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vorhandene Gehölze entsprechend einzubeziehen

4.2.5 Mi.t dem Ausbau der Einfri.edung i.st di.e Rahmen-
pflanzung auszuführen. Lage und Ausdehnung der
Pflanzbereiche (Pflanzschemata) sind dem Lageplan
und den Schnitten zu entnehmen. Der Pflanzabstand
wird l x l m betragen (Aufforstung) , um einen
schnellen Zuwachs zu erzielen.

Für die zügige Entwi.cklung der Rahmenpflanzung
sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Pioniergehölze, um mögt i.chat kurzfristi.g Zuwachs
zu haben (Anmengehölze) und den Boden zu er-
schli.eßen, damit bestandsbildende Gehölze ver-
besserte Standortbedingungen vorfinden.
Untersaat zur Förderung der Bodengase und Ein-
dämmung des Unkrautwuchses .

Erster Pflegehieb nach ca. 5 - 1o Jahren: Pioni.ere
werden auf den Stock gesetzt, um Bestandsbildner
zu fördern

4.3.1 Di.e Erschließung des Plangebietes erfolgt über
befestigte Pri.vatwege (Wassergebundene Wegedecke ,

Verbundpflaster u. ä.) . In Verbindung mit
den Spielberei.chen machen sie max. l0 8 der
Gesamtfläche aus .
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Die beiden den östlichen Teil des Plangebietes
durchschneidende öffentlichen Wege werden ein-
gezogen .

Die Stellplatzflächen werden im Wiesengelände
baumtiberstanden auf Schotterrasen oder analogen
Alternativen angelegt. Um Störungen und Gefähr-
dungen des fließenden Verkehrs auf der L 529 durch
die an- und abfahrenden Besucher des Holiday-Parks
zu vermeiden, erfolgt die Anbindung der Stellplatz
flächen an die L 529 durch voneinander getrennte
Zu- und Abfahrten sowie ausrei.chendem Stauraum.

4.3.2 Ver- und Entsorgungsleitungen werden in den Er
schließungswegen mitgeführt

Über die Entsorgung werden im einzelnen geson-
derte Aussagen gemacht. Im Bebauungs- und Grün
ordnungsplan sind der prof. Standort von Trafo
station und Kläranlage angegeben.
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4.3.3 Investitions- und Folgekosten entstehen nicht
für di.e Gemeinde Haß].och, da di.e Kosten aller
Erschließungsanlagen(auch Umformerstationen,
Kläranlage u.s.w.) vom Betreiber des Holiday-
Parkes getragen werden .

In Abwägung der öffentlichen und privaten Belange
ist berücksichti.gt:

4 4

Für den bestehenden Teil des Holiday-Parks mlt den
bereits genehmigten baulichen Anlagen und Einrichtun-
gen si.nd zugunsten des derzeitigen Parkinhabers Gründe
des Bestandschutzes zu beachten. Gegen eine Parkerwei-
terung steht zwar zunächst das Interesse der Allge-
mei.nheit, landschaftsschutzwürdiges Gebiet zu er-
halten und vor Störungen für Erholungssuchende, Na-
tur- und Wanderfreunde zu bewahren. Dieser Interessen-
lage wird aber teilweise durch die vielfältigen Maß-
nahmen des Grünordnungsplanes zwecks Erhaltung und
Förderung der Bepflanzung sowie durch die Sicht- und
Lärmabschirmung des Parkgeländes mi.t einer in di.e
Rahmenpflanzung eingebundenen Einfriedigung entsprochen
Demgegenüber ist ein zumindest gleichwertiges Interesse
der A].lgemeinheit an einem Erholungs- und Freizeitpark
wie dem "Holiday-Park" nicht zu verkennen, wie dessen
Besucherzah[en und überört].sche Bedeutung seit Jahren
zei.gen. Auch sind die wi.rtschaftlichen Auswirkungen
des Holiday-Parken zugunsten der Gemeinde Haßloch be-
achtlich. Di.e Bedarfsdeckung durch den Holiday-Park
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selbst und seine Besucher kommen Handel und Gewerbe
der Gemeinde Haßloch zugute. Ebenso sind ca. 6o Dauer-
arbeitsplätze und wei.tele vom Bedarf abhängige Saison-
arbeitsplätze ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. An
allem partizipiert letztlich die Gemeinde Haßloch
selbst mit ihren Steuereinnahmen, während sie mit
den Kosten der Erschließung des Plangebietes nicht
belastet wird. Die angeführten post.ti.ven Be].arge
der Allgemei.nhelt und privaten Belange des derzei.Ligen
Parkinhabers gaben den Ausschlag dafür, ein nach Westen
und Süden erwei.wertes Plangebiet für einen Erholungs-
und Freizei.tpark a].s Sondergebi.et "Holiday-Park" aus-
zuweisen und zu planen.

r'3

5. o Flächennutzungsplan

Der vorliegende Bebauungsplan basiert auf der fortzu-
schreibenden F]ächennutzungsp]-anung für die Gemeinde
Haßloch, die i.m vom Gemeinderat beschlossenen Entwurf
für di.eßen Bereich ein Sondergebiet "Ho].iday-Park" vor-
sieht. Diese Aussagen werden durch den landespflegeri-
schen Fachbei.trag zum fortzuschre]benden F].ächennutzungs
plan bestätigt. Im Hinblick auf den bestehenden Teil
und die beabsichtigte EITel.terung des Parkes wird we-
gen der Dring]ichkeit der Bau].eitplanung gem. $ 8 Abs.
2 Satz 2 BBauG aus zwi.ngenden Gründen davon abgesehen,
das Inkrafttreten des fortzuschrelbenden Flächennutzungs
planes abzuwarten.
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6 . o Nachbargemeinden

Der Bebauungsplan ist mit den benachbarten Gemein
den abgestimmt

7 . o Bodenordnung
r'3

Das Plangebiet steht teils im Eigentum der Gemeinde
Haßloch, teils i.m Eigentum des derzeitigen Parkinha-
bers. Die tJberlassung des gemeindeeigenen Geländes an
den Parkinhaber ist privatvertragli.ch geregelt. Da-
her erübrigen sich bodenordnende Maßnahmen.
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